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Urteil: OLG Karlsruhe bestatigt Leistungspflicht fUr Versicherer
bei Betriebsschliefung

Tobias Striabing © Wirth - Rechtsanwalte Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB

Der in versicherungsrechtlichen Fragen hochangesehene 12. Senat des
Oberlandesgerichts Karlsruhe hat mit am 30.6.2021 verkiindetem Urteil
(Geschaftszeichen 12 U 4/21) entschieden, dass Versicherungsschutz in einer
BetriebsschlieBungsversicherung auch dann besteht, wenn die SchlieBung durch
einen ,Lock-down“ aufgrund der Corona Pandemie erfolgt ist. Dies geht aus einer
heute veroffentlichten Pressemitteilung OLG hervor.

Mit der Corona-Krise gerieten insbesondere unzahlige Hotels und Restaurant aber auch
Kitabetreiber, Handwerker, Ladenbetreiber und viele andere Gewerbebetriebe in existentielle
finanzielle Not. Viele hatten fiir diesen Fall mit einer BetriebsschlieBungsversicherung vorgesorgt.
Diverse Versicherer lehnten die Ubernahme der Versicherungsleistung ab, unterbreiteten
Zahlungsangebote, die in vielen Fallen inakzeptabel waren und sprachen die Kindigung der
Versicherungspolice aus. Wirth-Rechtsanwalte bearbeitet eine Vielzahl dieser Falle. Ein aulRerst
relevantes Urteil erging nun zugunsten der Betroffenen.

Das Oberlandesgericht hatte lGber die SchlieBung eines Hotels mit angeschlossener Gaststatte zu
entscheiden. Die dem Oberlandesgericht Karlsruhe vorgelegenen Versicherungsbedingungen
enthielten Regelungen, die nahezu identischen in vielen BetriebsschlieBungsversicherungen
vereinbart wurden. Dabei wurde in den Versicherungsbedingungen mehrfach auf das
Infektionsschutzgesetz (IfSG) Bezug genommen und bestimmt, dass eine Entschadigung fir eine
BetriebsschlieBung ,beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten und Krankheitserreger (siehe
Nr. 2)“ geleistet wird. Die ,Nr. 2“ enthielt dann einen Katalog auf die ,folgenden, im
Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten oder
Krankheitserreger”, wobei Sars-COV-2 bzw. Covid-19 dort nicht aufgeflhrt waren.

Hierzu fuhrte das Oberlandesgericht nun aus, dass die Begrenzung auf diesen Katalog nicht
hinreichend klar und verstandlich erfolgte und daher unwirksam sei. Es stellte insbesondere
darauf ab, dass durch die mehrfache Nennung des Infektionsschutzgesetzes dem
Versicherungsnehmer der Eindruck vermittelt wird, dass jede BetriebsschlieBung aufgrund des
Infektionsschutzgesetzes vom Versicherungsschutz umfasst sei. Dass demgegenuber in der oben
erwahnten Nr. 2 eine Beschrankung des Versicherungsschutzes enthalten ist, wird dem
Versicherungsnehmer nicht deutlich vor Augen gefiihrt. Darlber hinaus stellt das
Oberlandesgericht Karlsruhe klar, dass auch die vielfach verwendeten Allgemeinverfligungen
den Versicherungsfall auslésen und es unschadlich sei, dass SARS-Cov-2 und Covid-19 erst im
Mai 2020 im Infektionsschutzgesetz als meldepflichtige Krankheit geregelt wurden. Zuvor
wurden sie lediglich im Rahmen einer Verordnung als meldepflichtige Krankheit bzw.
meldepflichtigen Krankheitserreger geregelt.

»~Nachdem jungst mehrere Oberlandesgerichte in vergleichbaren Fallen zu erkennen gegeben
haben, dass kein Versicherungsschutz bestehen soll, ist dieses Urteil umso mehr zu begrifSen. Es
zeigt, dass die rechtliche Entwicklung weiterhin sehr dynamisch ist. Letztlich wird abschlieBend
darUlber der Bundesgerichtshof entscheiden. Wir sind optimistisch, dass auch der BGH die so
auch von Beginn an durch uns vertretene Rechtsauffassung bestatigen wird.” so Fachanwalt fur
Versicherungsrecht Tobias Stribing, Partner der Kanzlei Wirth-Rechtsanwalte.
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Uber Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB

Seit 1998 vertrauen anspruchsvolle Mandanten in Rechtsfragen auf die Kompetenz der
bundesweit tatigen Kanzlei "Wirth-Rechtsanwalte". Die in der Kanzlei tatigen Anwalte haben sich
insbesondere auf das Versicherungs-, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie gewerblichen
Rechtschutz und Datenschutz spezialisiert.

Seite 2 von 2


mailto:struebing@wirth-rae.de
http://www.wirth-rae.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Urteil: OLG Karlsruhe bestätigt Leistungspflicht für Versicherer bei Betriebsschließung

